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NIEDERSCHRIFT 

ÜBER DIE SITZUNG (60) 

ÖFFENTLICHER TEIL 

AM 6. MAI 2024 UM 19:30 UHR 

IN DER TURNHALLE WOHMBRECHTS 

 

 

Vorsitzender: Erster Bürgermeister Oliver-Kersten Raab 

 

Anwesend:  Rebecca Paintner  

 Heike Kirchmann  

 Stephan Fey  

 Florian Gsell  

 Heinz Lieg  

 Alexander Linke  

 Armin Müller  

 Anton Pfeiffer  

 Andreas Roth  

 Manfred Scheuerl  

 Stefan Wiggenhauser  

 Armin Woll  

 Wolfgang Zodel  

 

Entschuldigt:  Manuel Deinhart  

 

Sonstige Anwesende:  

 

Dirk Külzer ab Top 5 (nach der Vereidigung)  

Gemeinderat Hergatz 
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 

Tagesordnung: 

 

1. Amtsverlust 
hier: Beschluss über die Feststellung des Amtsverlust (Wohnsitz) von Gemeinderat 
        Deinhart 

2. Verabschiedung Gemeinderat Manuel Deinhart 

3. Nachrückverfahren des Listennachfolgers 
hier: Bestätigung des Listennachfolgers als Gemeinderatsmitglied 

4. Vereidigung des neuen Gemeinderatsmitglieds 

5. Genehmigung von Niederschriften 

6. Straßensanierung Abschnitte 1 und 2, Adelgunz bis hinterer Höhenweg 
hier: Präsentation der Straßensanierungsplanung durch das Ingenieurbüro Zimmermann 

7. 1. Änderung Bebauungsplan Schwarzenberg Mauthausstraße 
hier: Satzungsbeschluss 

8. Vorkaufsrechtssatzung 
hier: Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung für das BayWa-Gelände Hergatz 

9. Geschäftsordnung 
hier: Anpassung über die Höhe der zu verfügenden Haushaltsmittel 

10. Bauanträge 

10.1 Antrag auf Baugenehmigung 05/2024 
hier: Erstellung einer Garage an best. Garage, Muthen 9 

11. Sonstiges/Anträge 
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Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Oliver-Kersten Raab, eröffnet um 19:30 Uhr die 
60. Gemeinderatssitzung und stellt fest, dass zu dieser form- und fristgerecht eingeladen 
wurde.  
Ebenso stellt er fest, dass der Gemeinderat mit 14 stimmberechtigten Mitgliedern vertreten 
und beschlussfähig ist. Gemeinderat Deinhart ist entschuldigt. Sein Nachrücker, Herr Dirk 
Külzer, ist im Sitzungssaal anwesend.  
Einwände gegen die Tagesordnung bestehen nicht.  
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Bürgerinnen/Bürger, Herrn Zimmermann und Kol-
legin, die zu Top 6 geladen sind, Herrn Florian von der Planwerkstatt, der zu Top 7 geladen 
ist sowie Herrn Winkler von der Presse. 
 
 

TOP 1   
Amtsverlust 

hier: Beschluss über die Feststellung des Amtsverlust (Wohnsitz) 

         von Gemeinderat Deinhart 

AZ: 0240 

 

Herr Gemeinderat Manuel Deinhart hat mitgeteilt, dass er aus Gründen der beruflichen Ver-
änderung seinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt. Gem. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 
Nr.1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) geht dadurch ein Amtsverlust einher.  
 
Gem. Art. 48 Absatz 3 Satz 2 GLKrWG hat der Gemeinderat den Amtsverlust festzustellen. 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat Hergatz stellt den Amtsverlust von Herrn Gemeinderat Manuel Deinhart 
fest. 
 

Abstimmungsergebnis:  14 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

TOP 2   
Verabschiedung Gemeinderat Manuel Deinhart AZ: 0240 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Oliver-Kersten Raab, informiert, dass Gemeinderat 
Deinhart aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein kann. Er gibt einen kurzen Überblick 
über die Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit von Gemeinderat Manuel Deinhart. Manuel 
Deinhart war von Mai 2020 bis April 2024 Gemeinderat und Mitglied im Personal-, Sozial- 
und Familienausschuss.  
 
 

TOP 3   
Nachrückverfahren des Listennachfolgers 

hier: Bestätigung des Listennachfolgers als Gemeinderatsmitglied 

AZ: 0240 

 

Gem. Art. 48 Absatz 3 Satz 2 GLKrWG hat der Gemeinderat über das Nachrücken des Lis-
tennachfolgers zu entscheiden. Herr Ulrich Gärtner hat als erster Listennachfolger im Nach-
rückverfahren die Übernahme des Mandates abgelehnt. Als nächster Listennachfolger hat 
Herr Dirk Külzer seine Bereitschaft zur Aufnahme in den Gemeinderat erklärt. 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat Hergatz bestätigt Herrn Dirk Külzer, Hochgratstr. 16b, Hergatz im Nach-
rückverfahren als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Hergatz. 
 

Abstimmungsergebnis:  14 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

TOP 4   
Vereidigung des neuen Gemeinderatsmitglieds AZ: 0240 

 

Gemäß Artikel 31 Absatz 4 Gemeindeordnung (GO) sind alle Gemeinderatsmitglieder in der 
ersten nach ihrer Berufung stattfindenden öffentlichen Sitzung zu vereidigen. Den Eid nimmt 
der Erste Bürgermeister ab.  
 
Das nachgerückte Gemeinderatsmitglied spricht dem Vorsitzenden die Eidesformel nach. 
Anstelle „Ich schwöre“ kann auch die Formel „Ich gelobe“ verwendet werden. Die Formel „so 
wahr mir Gott helfe“ muss der zu Vereidigende nicht aussprechen. 
 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfas-
sung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu 
wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“ 
 
Gemeinderat Külzer wird vereidigt und nimmt sodann im Kreis des Gemeinderates Platz. 
 

 

 

TOP 5   
Genehmigung von Niederschriften AZ: 0241 

 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Nr. 59 vom 08.04.2024 soll 
genehmigt werden. Das Protokoll wurde vorab dem Gemeinderat übersandt bzw. im R.I.S. 
zur Einsicht bereitgestellt. 
 

Beschluss: 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Nr. 59 vom 08.04.2024 wird 
genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

TOP 6   
Straßensanierung Abschnitte 1 und 2, Adelgunz bis hinterer Höhenweg 

hier: Präsentation der Straßensanierungsplanung durch das Ingenieur- 

         büro Zimmermann 

AZ: 6312 

 

Die Planung der Straßensanierung Adelgunz bis hinterer Höhenweg inkl. Abschnittsweiser 
Umsetzung wurde in den Haushalt 2024 mit Finanzmittel in Höhe von 310.000 € aufgenom-
men. Das Ingenieurbüro Zimmermann hat für die Planungen mit Beschluss vom 08.05.2023 
den Auftrag erhalten.  
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Der Straßenabschnitt wurde vom Ingenieurbüro untersucht und in der Folge in drei Abschnit-
te eingeteilt.  
 
Der Abschnitt 1 (gelb) betrifft den hinteren Höhenweg. Der Abschnitt 2 (gelb) kennzeichnet 
die Straßen ab der Kreuzung bis Ortseingang Adelgunz. Der Abschnitt 3 (rot) beschreibt die 
Ortsmitte Adelgunz. 
 

 
 
Für die Gesamtmaßnahme wurden Fördermittel beantragt. Die Regierung von Schwaben hat 
Förderungen in Aussicht gestellt und dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn per Bescheid 
stattgegeben. Förderungen werden in Höhe von ca. 50 % der förderfähigen Kosten erwartet.  
 
In 2024 sollen die Abschnitte 1 und 2 zur Umsetzung kommen. Der Abschnitt 3 ist auf Grund 
seiner Komplexität in 2024 zeitlich nicht umsetzbar. 
 
Die Kostenberechnung sieht wie folgt aus: 
 

 
 
In Rot sind die Kosten abzüglich des Anteils des Zweckverbands Handwerksgruppe aufgelis-
tet. In den hinteren Spalten sind die alleinigen Anteile der Handwerksgruppe sowie die Ge-
samtkosten der Maßnahme (Anteil Gemeinde und Anteil Handwerksgruppe) aufgeführt. Die 
Kosten in der Tabelle verstehen sich vor Abzug von Fördermittel. 
 
Herr Zimmermann ist zur Sitzung geladen und präsentiert die Maßnahme. Die Umsetzung 
und Ausführung der Straßensanierung sehen wie folgt aus: 
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Diskussionsverlauf: 

Gemeinderat Roth interessiert, ob andere Versorger keinen Bedarf haben. Insbesondere bei 
der Stromversorgung (E-Netze Allgäu) und bei der Telekom könne er sich vorstellen, dass 
auch diese Kabel verlegen wollen. Herr Zimmermann teilt mit, dass alle Versorger angefragt 
wurden und es nur von der Handwerksgruppe Rückmeldung gab. Er werde die Unternehmen 
jedoch vor dem Baustart erneut anfragen. Gemeinderat Zodel empfiehlt, auf die Telekom 
zuzugehen, damit auch die Telefonkabel, die sich noch auf Masten befinden, ins Erdreich 
verlegt werden. Seiner Meinung nach sollten vorsorglich Leerrohre verlegt werden. Gemein-
derat Linke interessieren die Kosten, wenn man Leerrohre verlegen lasse. Herr Zimmermann 
werde bis zur Vergabesitzung die Mehrkosten für die Verlegung von Leerrohren ermitteln. 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Straßensanierung der Abschnitte 1 und 2 in der vom Büro 
Zimmermann vorgeschlagenen Maßnahme zu. 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

TOP 7   
1. Änderung Bebauungsplan Schwarzenberg Mauthausstraße 

hier: Satzungsbeschluss 

AZ: 6102.20 

 

Der Grundstückseigentümer der beiden Flurstücke Nr. 590/2 und 591/22 möchte das 
Wohngrundstück teilen, so dass im künftigen südlichen Grundstücksbereich ebenfalls ein 
Wohngebäude errichtet werden kann. Der rechtskräftige Bebauungsplan „Mauthaus“ sieht 
für den südlichen Bereich kein Baufeld vor. Das Vorhaben ist daher auf der Basis des gel-
tenden Planungsrechts nicht zulässig. Für die Errichtung eines weiteren Wohngebäudes im 
südlichen Bereich ist daher eine Bebauungsplan-Änderung erforderlich.  
Der Gemeinderat der Gemeinde Hergatz hat am 08.01.2024 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf zum Bebauungsplan „Mauthaus – Änderung“ gebilligt und beschlossen, diesen 
öffentlich auszulegen (Billigungs- und Auslegungsbeschluss).  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden: 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 29.01.2024 bis 01.03.2024 / verlängert bis 
22.03.2024 ist eine Anregung aus der Öffentlichkeit vorgebracht worden. Von den beteilig-
ten Behörden und Trägern öffentlicher Belange sind ebenfalls Stellungnahmen abgegeben 
worden. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden aufbereitet und Abwägungsvorschlä-
ge erarbeitet. Herr Florian von der Planwerkstatt ist in der Sitzung anwesend und stellt die 
Ergebnisse vor. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem im Lageplan 
vom 25.03.2023 dargestellten, umrandeten Bereich. 
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Hergatz Bebauungsplan Mauthaus-Änderung Abwägung nach § 3(2), 4(2) vom 25.03.24: 
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Anmerkung zu 2.4.:  
Auf Anregung von Gemeinderat Linke und Gemeinderat Zodel habe die Niederschlags-
wasserbeseitigung in Abstimmung mit der Gemeinde zu erfolgen. Der AOL sei hier nicht 
zuständig. Herr Florian wird dies weitergeben und ändern. 
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Insgesamt seien keine nicht zu lösenden Stellungnahmen eingegangen. Eine ausführliche 
Stellungnahme komme vom Immissionsschutz. Die Abwägungsvorschläge sind in dem Be-
bauungsplan in der Fassung vom 25.03.2024 eingearbeitet. 
 

Herr Florian informiert, dass die Satzung Bebauungsplan „Mauthaus – Änderung“ vom 
25.03.2024 bei den planungsrechtlichen Voraussetzungen unter dem Punkt 1.9 Maßnahme 
für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser und unter dem Punkt 1.11 
Technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen angepasst 
wurde. Bei den örtlichen Bauvorschriften werde auf die Stellplatzsatzung verwiesen. Die 
Hinweise seien ergänzt um Punkt 3.5 Niederschlagswasserbehandlung. Hier werde eine 
Baugrunduntersuchung durch ein geologisches Fachbüro empfohlen, um die Versickerungs-
fähigkeit der anstehenden Bodenschichten zuverlässig feststellen zu können. Für die Rück-
haltung von Niederschlagswasser müssen auf den Grundstücken geeignete Maßnahmen 
getroffen werden. Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen seien im Plangebiet Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Deren Einhaltung sei im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahrens durch die Vorlage eines Schall-
schutznachweises nach DIN 4109 eines anerkannten Sachverständigen nachzuweisen. Alle 
schutzbedürftigen Räume der Gebäude müssen mit einer ausreichend dimensionierten 
schallgedämpften Lüftungsanlage ausgestattet werden, damit auch ohne Fensterlüftung eine 
ausreichende Be- und Entlüftung sichergestellt sei.  
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Beschlüsse: 

1. Der Gemeinderat wägt die privat und öffentlich eingegangenen Stellungnahmen zum 
Bebauungsplan „Mauthaus – Änderung“ in der Fassung vom 25.03.2024 gegeneinander 
und untereinander gerecht ab, macht sich die Inhalte zu eigen und stimmt den Abwä-
gungsvorschlägen zu. 

2. Der Bebauungsplan „Mauthaus – Änderung“ bestehend aus dem zeichnerischen Teil 
und Textteil mit Begründung in der Fassung vom 25.03.2024 wird nach § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) als Satzung beschlos-
sen. 

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der öffentlichen Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes „Mauthaus – Änderung“ in der Fassung vom 25.03.2024. Mit der Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

 

TOP 8   
Vorkaufsrechtssatzung 

hier: Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung für das BayWa-Gelände Hergatz 

AZ: 028 

 

Die BayWa hat mit Schreiben, eingegangen am 22.03.2024 mitgeteilt, dass sie den Agrar-
Standort Hergatz schließen und das Betriebsmittelgeschäft nach Ravensburg verlegen wird. 
Das Betriebsgelände umfasst eine Fläche von 4.054 m². Auf dem Gelände wurde zudem 
eine Postfiliale und ein Geschäft für die Nahversorgung betrieben. Die BayWa wird das ge-
samte Gelände im Rahmen eines Veräußerungsverfahrens abgeben.  
 
Für die Gemeinde Hergatz ergeben sich Möglichkeiten für eine städtebauliche Entwicklung 
des Geländes. Auf dem Gelände könnten zahlreiche Parkplätze für den Bahnhof Hergatz 
geschaffen werden, zudem eine sanitäre Anlage, Fahrradstellplätze und ein ausreichend 
dimensionierter Wendekries für Busse des ÖPNV. Der Erhalt der Postfiliale sowie eines La-
dens für die Nahversorgung sind ebenfalls möglich. Die Ansiedlung von Gewerbe ist eine 
weitere Entwicklungsmöglichkeit. 
 
Die Gemeindeverwaltung schlägt den Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung vor, zur Sicherung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Satzungsgebiet. Die Satzung wurde vorab 
dem Gemeinderat übersandt bzw. im R.I.S zur Einsicht bereitgestellt. 
 
Der Erlass der Vorkaufsrechtssatzung hätte zur Folge, dass die Gemeinde die Möglichkeit 
hat als Vertragspartnerin der BayWa in das Vertragsverhältnis einzusteigen und den bis da-
hin geltenden Vertragspartner aus dem Vertragsverhältnis zu drängen. Die BayWa hat dabei 
kein Preisrisiko. Sie erhält den vereinbarten Kaufpreis, allerdings von der Gemeinde, also 
einem anderen Vertragspartner. Die Gemeinde muss, ohne Nachverhandlung, den zwischen 
der BayWa und dem bisherigen Vertragspartner ausgehandelten Kaufpreis bezahlen. Die 
Gemeinde muss innerhalb von zwei Monaten ab Zugang des vorgelegten Kaufvertrages und 
nach Aufforderung durch den Notar entscheiden, ob sie ihr Vorkaufsrecht wahrnimmt oder 
nicht. Die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch die Gemeinde erfolgt mittels Bescheid, 
der eine ermessensgerechte Begründung enthalten muss. 
 
Die vorgelegte Vorkaufsrechtssatzung enthält bereits eine ausführliche Begründung. Sie soll 
Grundlage für die Beratung im Gemeinderat sein. 
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Diskussionsverlauf: 

Der Vorsitzende informiert vorab, dass es bereits mehrere Interessenten gebe. Am Mittwoch, 
08.05.2024 finde eine Vorortbesichtigung statt. Der Erlass der Vorkaufsrechtssatzung sei 
eine Sicherungsmöglichkeit des Geländes und verpflichte die Gemeinde zu nichts. Der Ge-
meinderat könne über den Kauf entscheiden, sobald der Kaufvertrag vorliege. 
Gemeinderat Lieg spricht sich für die Vorkaufsrechtssatzung aus. Gemeinderat Woll hält die 
Begründung in der Vorkaufssatzung für sehr gut ausgearbeitet, hat aber Bedenken bezüglich 
Bestandsschutz, Abstandsflächen und Altlasten auf dem Gelände. Hier müsse man einen 
Fachmann hinzuziehen. 
Gemeinderätin Paintner fehlt ein Standort für Bildung- und Sozialbauten in der Begründung. 
Gemeinderätin Kirchmann befürchtet, dass aufgrund des Bieterverfahrens der Preis absicht-
lich in die Höhe getrieben werde. 
Gemeinderat Scheuerl interessiert, wer die Satzung ausgearbeitet habe. Der Vorsitzende 
entgegnet, dass die Ausarbeitung der Satzung in Abstimmung mit dem Bayer. Gemeindetag 
erfolgte. Die Begründung sei ausreichend konkret und offen formuliert, damit sich die Ge-
meinde nicht zu sehr binde. Die Satzung gelte dauerhaft. 
Gemeinderat Külzer spricht sich ebenfalls für die Vorkaufsrechtssatzung aus. Er sieht keine 
Nachteile, da der Verkäufer den Abschluss des Kaufvertrages anzuzeigen habe. Dann sei 
man informiert über Käufer und Preis und könne dann entscheiden. 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Vorkaufsrechtssatzung BayWa-Gelände Hergatz in der Fas-
sung vom 06.05.2024 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

TOP 9   
Geschäftsordnung 

hier: Anpassung über die Höhe der zu verfügenden Haushaltsmittel 

AZ: 0201 

 

In § 11 Abs. 2 der Geschäftsordnung (GeschO) sind unter anderem die Aufgaben des Ersten 
Bürgermeisters in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde 
geregelt. Insbesondere sind darin Wertgrenzen festgelegt. Diese Wertgrenzen wurden im 
Jahr 2002 festgesetzt und seither nicht an die allgemeine Preisentwicklung angepasst.  
 

Der Bayerische Gemeindetag gibt zu Beginn jeder neuen Amtsperiode eine Empfehlung 
über die Höhe der Anpassung der Wertgrenzen. Zu Beginn der Amtsperiode 2020 lautete die 
Empfehlung zwischen 4 und 5 € je Einwohner.  
 

Die Gemeinde Hergatz hatte zu Zeitpunkt 31.03.2024 eine Einwohnerzahl von 2.493. Eine 
Anwendung von ca. 4,80 € je Einwohner ergibt bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmittel 
eine Wertgrenze von gerundet 12.000 €. Es wird empfohlen, die Positionen 1, 6, 7, 8 und 9 
anzupassen.  
 
Im Folgenden die Wertgrenzen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Position Wertgrenze alt  
in € 

Wertgrenze neu 
 in € 

  1 Bewirtschaftung von Haushaltsmittel 5.000 12.000 

  2 Erlass 500 500 

  3 Niederschlagung 2.500 2.500 
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Lfd. 
Nr. 

Position Wertgrenze alt 
in € 

Wertgrenze neu 
in € 

  4 Stundung 2.500 2.500 

  5 Aussetzung der Vollziehung 2.500 2.500 

  6 Überplanmäßige Ausgaben 2.500 6.000 

  7 Außerplanmäßige Ausgaben 1.300 3.000 

  8 Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte 5.000 12.000 

  9 Nachträge 2.500 6.000 

10 Zuschüsse 500 500 

 
In den Landkreiskommunen bewegen sich die Wertgrenzen der zu bewirtschaftenden Haus-
haltsmittel im Bereich zwischen 10.000 € bis 20.000 € (z.B. Sigmarszell und Hergensweiler 
15.000 €, Weißensberg 20.000 €). 
 
Die Geschäftsordnung (GeschO) wurde entsprechend angepasst und vorab dem Gemeinde-
rat übersandt bzw. im R.I.S zur Ansicht bereitgestellt. Die Änderungen in § 11 (Wertgrenzen) 
und § 38 GeschO (Inkrafttreten) wurden grün markiert. 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Änderungen bei den Wertgrenzen zu und 
beschließt die Geschäftsordnung in der Fassung vom 06.05.2024. 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 

 

 

 

TOP 10   
Bauanträge AZ: 6024 

 

TOP 10.1   
Antrag auf Baugenehmigung 05/2024 

hier: Erstellung einer Garage an best. Garage, Muthen 9 

AZ: 6024.04 

 

Bauort: Muthen 9, Hergatz 
 Flst. Nr. 835, Gemarkung Maria-Thann 
Bauvorhaben: Erstellung einer Garage an best. Garage 
 
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und soll über eine Privilegierung nach § 35 BauGB 
genehmigt werden.  
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zur Erstellung einer Garage an 
best. Garage auf Flst. Nr. 835, Gemarkung Maria-Thann, Muthen 9, Hergatz. 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 (einstimmig angenommen) 
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TOP 11   
Sonstiges/Anträge AZ: 0241 

 

Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Gemeinderätin Kirchmann bedauert die Auflösung der Nachbarschaftshilfe Hergatz. Sie 
dankt Herrn Peter Karg, der im Zuhörerraum anwesend ist, für sein Engagement. Sie be-
mängelt, dass eine E-Mail der Nachbarschaftshilfe an den Gemeinderat bisher nicht ange-
kommen sei. In diesem Zusammenhang spricht sie die Kontaktdaten der Gemeinderäte auf 
der Homepage an. Jedes Mitglied sollte per E-Mail kontaktiert werden können. Der Vorsit-
zende werde die E-Mail der Nachbarschaftshilfe an die Gemeinderäte weiterleiten. Dies sei 
bisher nicht geschehen, da das Antwortschreiben noch erstellt werde. 
 
Gemeinderätin Kirchmann spricht die Bushaltestellen in Hergatz an. Wer entscheidet über 
die Stationen? Kann die Gemeinde Einfluss nehmen auf den Standort der Haltestellen? Sie 
bemängelt, dass über die Streichung einer Haltestelle nicht im Amtsblatt informiert wurde 
und bittet darum, die Haltestelle an der Kreisstraße Richtung Wangen Abzweigung Reiterhof 
nach Engelitz im Rahmen einer Verkehrsschau zu prüfen. Der Vorsitzende informiert, dass 
der Nahverkehrsplan beim Verkehrsamt im Landratsamt Lindau erstellt werde. Dort könne 
man Anregungen vorbringen. 
 
Gemeinderätin Kirchmann möchte wissen, ob das Thema Bürgermobil für die Gemeinde 
Hergatz interessant sei? Der Vorsitzende bemerkt, dass die Nachbargemeinde Opfenbach 
und der Markt Heimenkirch ebenfalls Interesse bekundet haben. Voraussichtlich im Juli soll 
ein gemeinsamer Infoabend stattfinden. 
 
Gemeinderätin Paintner spricht den Defibrillator im EG des Rathauses in Wohmbrechts an. 
Sie empfiehlt eine Info an die Bürgerschaft in Form einer Anwendereinweisung. 
 

 

 

Ende des öffentlichen Sitzungsteils um 20:50 Uhr. 

 

 

 

 

 

Der Vorsitzende Schriftführerin 

Erster Bürgermeister Oliver-Kersten Raab Andrea Steffey 

 


